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Regeste

Art. 17 ATSG. Revision. Aus den Akten ergeben sich Anzeichen für eine Verschlechterung
des Gesundheitszustands. Rückweisung zu weiteren Abklärungen (Entscheid
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Dezember 2010, IV 2009/90).

Erwägungen

E. 1
Am 1. Januar 2008 sind die im Zuge der 5. IV-Revision revidierten Bestimmungen des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20), der Verordnung über die
Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) und des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) in Kraft getreten. In
materiellrechtlicher Hinsicht gilt jedoch der allgemeine übergangsrechtliche Grundsatz,
dass der Beurteilung jene Rechtsnormen zu Grunde zu legen sind, die bei Erlass des
angefochtenen Entscheids respektive im Zeitpunkt gegolten haben, als sich der zu den
materiellen Rechtsfolgen führende Sachverhalt verwirklicht hat (vgl. BGE 127 V 467 E. 1,
126 V 136 E. 4b, je mit Hinweisen). Die angefochtene Verfügung erging am 5. Februar
2009, wobei ein Sachverhalt zu beurteilen ist, der vor dem Inkrafttreten der revidierten
Bestimmungen der 5. IV-Revision am 1. Januar 2008 begonnen hat. Daher und aufgrund
dessen, dass der Rechtsstreit eine Rentenrevision rückwirkend ab 6. Juni 2007 betrifft, ist
entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln für die Zeit bis
31. Dezember 2007 auf die damals geltenden Bestimmungen und ab diesem Zeitpunkt auf
die neuen Normen der 5. IV-Revision abzustellen (vgl. zur 4. IV-Revision: BGE 130 V 445
ff.; Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juni 2006, I 428/04, E. 1). Nachfolgend werden die
seit 1. Januar 2008 gültigen Bestimmungen des ATSG, des IVG und der IVV
wiedergegeben.

E. 2
Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers
erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft
entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur
Rentenrevision gibt nach der Rechtsprechung jede wesentliche Änderung in den
tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den
Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 130 V 349 f., E. 3.5). Eine bloss unterschiedliche
Beurteilung eines im Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhalts stellt dagegen
praxisgemäss keine revisionsbegründende Änderung dar (BGE 112 V 372, E. 2b; SVR
1996 IV Nr. 70, S. 203). Ob eine revisionsbegründende Änderung eingetreten ist, beurteilt
sich durch einen Vergleich des Sachverhalts, wie er im Zeitpunkt der letzten rechtskräftigen



Verfügung bestand, welche auf einer materiellen Prüfung des Rechtsanspruchs beruht (BGE
133 V 108), mit demjenigen zur Zeit der streitigen Neubeurteilung (BGE 130 V 351, E.
3.5.2; BGE 125 V 369, E. 2).

E. 3.1
Vorliegend umstritten und zu prüfen ist, ob sich der Gesundheitszustand des
Beschwerdeführers seit der Begutachtung durch Dr. A.___ im November 2004 bzw. seit der
gestützt darauf ergangenen Verfügung vom 18. August 2005 verschlechtert hat. Dabei steht
diesbezüglich die Knieproblematik im Vordergrund. Die Beschwerdegegnerin verneint eine
Verschlechterung mit Hinweis darauf, dass B.___ von einem stationären Verlauf seit
September 2003 berichte. Was den Bericht der Orthopädie am Rosenberg (act. G 4.150)
anbelange, habe eine Beurteilung durch den RAD (act. G 4.153) ergeben, dass die
subjektiven Beschwerden den früheren Angaben entsprächen.

E. 3.2
Der Beschwerdegegnerin ist insoweit zuzustimmen, als sich weder dem Bericht des KSSG
vom 4. Mai 2007 (act. G 4.124-2 ff.) noch dem Verlaufsbericht von B.___ vom 10. August
2007 (act. G 4.128) klare Anhaltspunkte für eine Verschlechterung des
Gesundheitszustands des Beschwerdeführers entnehmen lassen. Der Bericht des KSSG
äussert sich nicht zum Verlauf des Gesundheitszustands, doch unterscheiden sich die
erhobenen Befunde im Vergleich zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Dr. A.___ (vgl.
act. G 4.79) nicht wesentlich. B.___ gab explizit an, der Gesundheitszustand des
Beschwerdeführers sei stationär. Er halte weitere medizinische Abklärungen nicht für
angezeigt. Dass sowohl das KSSG als auch B.___ dem Beschwerdeführer - in Abweichung
von Dr. A.___ - nur eine 50%ige Arbeitsfähigkeit attestieren, könnte vor diesem
Hintergrund als eine unterschiedliche Beurteilung eines im Wesentlichen gleich
gebliebenen Sachverhalts qualifiziert werden und lässt somit nicht zwingend auf einen
Revisionsgrund schliessen. Allerdings finden sich in dem in der Folge eingeholten Bericht
der Orthopädie am Rosenberg vom 9. Oktober 2008 (act. G 4.150) Anhaltspunkte für eine
Verschlechterung, obgleich sich in Bezug auf die Diagnosen keine Änderungen ergeben. In
diesem Bericht wird ausgeführt, der Beschwerdeführer klage über typische
Gonarthroseschmerzen, die im Verlauf des letzten Jahrs zugenommen hätten. Ohne Zweifel
bestehe eine schwere Gonarthrose nach multiplen Operationen. Die Arthrose habe deutlich
zugenommen, der Leidensdruck steige und die Belastbarkeit habe abgenommen. Eine
Restarbeitsfähigkeit von 50% sei zum jetzigen Zeitpunkt die obere Grenze. Bei der
Komplexität des Falls sei eine Neubeurteilung der Invalidität in Erwägung zu ziehen. Zwar
geht der RAD davon aus, dass aufgrund des Berichts der Orthopädie am Rosenberg nicht
von einer Verschlechterung des Gesundheitszustands auszugehen sei. Nachdem der RAD
aber seine Einschätzung auf eine reine Aktenbeurteilung abstützt und der orthopädische
Facharzt aufgrund seiner Untersuchung eine neue Abklärung der Arbeitsfähigkeit als
notwendig erachtet, lässt sich das Vorliegen eines Revisionsgrunds nicht schlüssig
beurteilen. Die Sache ist daher an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie
entsprechende Abklärungen über eine Veränderung des Gesundheitszustands und deren
Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit vornimmt und alsdann über das
Revisionsgesuch neu befindet.

E. 4.1



Im Sinn der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die
angefochtene Verfügung vom 5. Februar 2009 ist aufzuheben, und die Sache ist zur
weiteren Abklärung und neuen Verfügung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

E. 4.2
Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr.
1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 600.--
erscheint vorliegend als angemessen. Die Rückweisung zur Neubeurteilung gilt
praxisgemäss als volles Obsiegen (BGE 132 V 235 E. 6.2). Die Beschwerdegegnerin hat
deshalb die gesamte Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- zu bezahlen. Dementsprechend ist der
vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- zurückzuerstatten.

E. 4.3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer Anspruch auf Ersatz der
Parteikosten, die vom Gericht ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der
Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen werden (Art. 61 lit. g
ATSG; vgl. auch Art. 98 ff. VRP/SG, sGS 951.1). Der Bedeutung der Streitsache und dem
Aufwand erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- (einschliesslich Barauslagen
und Mehrwertsteuer) angemessen. Demgemäss hat das Versicherungsgericht im
Zirkulationsverfahren gemäss Art. 53 GerG entschieden: 1.  In teilweiser Gutheissung der
Beschwerde wird die angefochtene Verfügung vom 5. Februar 2009 aufgehoben, und die
Sache wird zu weiteren Abklärungen und zu anschliessender neuer Verfügung im Sinn der
Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2.  Die Beschwerdegegnerin hat
eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- zu bezahlen. Dem Beschwerdeführer wird der geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 600.-- zurückerstattet. 3.  Die Beschwerdegegnerin hat dem
Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- (inkl. Barauslagen und
Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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